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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 6 AsylG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist zulässig (Art. 105 AsylG; Art. 31 ff. VGG). Der Beschwerdeführer ist
zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist - vorbehältlich der
nachfolgenden Erwägung 1.3 -einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 52 Abs. 1
VwVG).

E. 1.3
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es die Vorinstanz ablehnt,
das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist
die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt,
ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5
E. 3.1; 2012/4 E. 2.2; je m.w.H.). Die Rechtsbegehren des Beschwerdeführers zielen jedoch
auf die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl, subsidiär
auf die Gewährung der vorläufigen Aufnahme ab (s. Bst. B.a hiervor). Diese
Rechtsbegehren befinden sich ausserhalb des Anfechtungsgegenstands und sind folglich
unzulässig. Auf sie ist nicht einzutreten. Dementsprechend erübrigen sich Weiterungen zu
den Ausführungen des Beschwerdeführers hinsichtlich der geltend gemachten Ereignisse in
Afghanistan. Der Beschwerdeführer handelte jedoch ohne Rechtsvertretung und aus der
Begründung geht hervor, dass er sich der Überstellung nach Bulgarien widersetzen wollte.
Dabei handelt es sich im vorliegenden Kontext eines Nichteintretensentscheids (Dublin) um
ein zulässiges Rechtsbegehren, weshalb auf die Beschwerde insofern einzutreten ist.

E. 2.1
Mit Beschwerde können die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2.2



Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin beziehungsweise
eines zweiten Richters (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines Schriftenwechsels
und mit summarischer Begründung zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 3.1
Die Vorinstanz hat korrekt erwogen, dass gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. c Dublin-III-VO
grundsätzlich Bulgarien für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers
zuständig ist und das bulgarische Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen
Mängel aufweist (vgl. Referenzurteil des BVGer F-7195/2018 vom 11. Februar 2020 E.
6.6.7; jüngst Urteil des BVGer F-2147/2026 vom 26. März 2026 E. 2.1), aufgrund derer die
Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge. Angesichts
dessen erübrigen sich Weiterungen zur geltend gemachten Gefahr einer allfälligen
Kettenabschiebung (einlässlich dazu Urteil des EuGH vom 30. November 2023,
verbundene Rechtssachen C-228/21, C-254/21, C 297/21, C-315/21 und C-328/21, §§
129-142 und Ziff. 2 des Dispositivs). Sodann sind vorliegend keine völkerrechtlichen
Vollzugshindernisse ersichtlich, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17
Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999
(AsylV 1, SR 142.311) verpflichten würden. Die Vor-instanz hat ferner zutreffend
festgehalten, dass der hier lebende Bruder des volljährigen Beschwerdeführers kein
Familienangehöriger im Sinne von Art. 2 Bst. g Dublin-IIII-VO ist und überdies ein
Abhängigkeitsverhältnis der erwachsenen Brüder weder dargetan noch ersichtlich ist (vgl.
Art. 16 Abs. 1 Dublin-III-VO, Art. 8 EMRK). Schliesslich hat sie in rechtsfehlerfreier
Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 AsylV 1
zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach
zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des
Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine
Wegweisung nach Bulgarien angeordnet. Zur näheren Begründung ist auf die korrekten
vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen.

E. 3.2
Verbleibt anzumerken, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers auf Rechtsmittelebene
an der Richtigkeit der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern vermögen. Es ist daran zu
erinnern, dass weder die Dublin-III-VO noch andere völkerrechtliche Bestimmungen den
Gesuchstellenden ein Recht einräumen, den für die Durchführung des Asylverfahrens
zuständigen Staat selber frei zu wählen (BVGE 2010/45 E. 8.3). Ferner ist die Abnahme
von Fingerabdrücken bei mindestens 14 Jahre alten, illegal einreisenden
Drittstaatsangehörigen vorgeschrieben (vgl. Art. 14 Abs. 1 der Verordnung [EU] Nr.
603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013
[Eurodac-Verordnung]). Der Beschwerdeführer wurde am 29. Dezember 2025 in Bulgarien
daktyloskopisch erfasst, was sich unbenommen seiner angeblich fehlenden Absicht, dort ein
Asylgesuch einzureichen, als zuständigkeitsbegründend erweist. In Bezug auf die
Vorbringen betreffend Gewaltanwendung durch die bulgarische Polizei ist anzumerken,
dass Bulgarien Signatarstaat der EMRK und des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe (FoK, SR 0.105) ist und die entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen zu
beachten hat. Die Vorbringen des Beschwerdeführers lassen nicht den Schluss zu, er hätte
bei einer Überstellung nach Bulgarien mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche



oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK zu gewärtigen. Sollte er nach
seiner Rückkehr von Behördenvertretern rechtswidrig behandelt werden, hat er sich an das
bulgarische Justizwesen oder die dortigen Aufsichtsbehörden zu wenden.

E. 4
Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstanden (Art. 106 AsylG).
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 5.1
Mit dem vorliegenden Urteil ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen, weshalb sich der
Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung respektive das Gesuch um Verzicht
auf Erhebung eines Kostenvorschusses als gegenstandslos erweisen und der angeordnete
Vollzugsstopp mit heutigem Urteil dahinfällt.

E. 5.2
Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung respektive um Einsetzung
eines amtlichen Rechtsbeistands sind allesamt abzuweisen, da die Begehren - wie sich aus
den vorstehenden Erwägungen ergibt - von vornherein als aussichtslos zu bezeichnen
waren. Die Verfahrenskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1 ff. des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 6
Dieses Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


